
 
 
 

Hinweisblatt 
IHK – Abschlussprüfung 

Praktischer Teil 
 
 

Maschinen- und Anlagenführer/-in 
 

1. Rechtsgrundlage 
 
Laut Ausbildungsordnung vom 21. August 2007, soll der Prüfling im praktischen Teil der Prüfung in 
höchstens sieben Stunden bis zu zwei praktische Aufgaben durchführen. Hierfür kommen insbeson-
dere in Betracht: 
 

1. Einrichten, in Betrieb nehmen und Bedienen einer Maschine oder Anlage, 
 

2. Umrüsten, in Betrieb nehmen und Bedienen einer Maschine oder Anlage oder 
 

3. Durchführen einer vorbeugenden Instandsetzung einschließlich der Inbetriebnahme. 
 
Dabei soll der Prüfling zeigen, dass er Arbeitsabläufe planen, Werkzeuge, Betriebs- und Hilfsstoffe 
festlegen, Messungen durchführen, technische Unterlagen nutzen, Prozesse steuern, Qualitätsprü-
fungen, Maßnahmen zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz bei der Arbeit sowie zum Umwelt-
schutz durchführen kann. Bei der Aufgabenstellung ist der Ausbildungsschwerpunkt nach § 4 Abs. 1 
zu berücksichtigen. 
 

 
2. Wichtige Hinweise 
 
1. Bitte beachten Sie, dass sämtliche, für die praktische Aufgabe benötigten Formulare, 

ausschließlich über die angegebene Internetadresse (siehe Hinweisblatt) zu beziehen 
sind. Dieses Hinweisblatt liegt der Anmeldung zur Abschlussprüfung bei. 

2. Das Formblatt zur Beschreibung der praktischen Aufgabe ist bis spätestens 15. Dezem-
ber (Winterprüfung) bzw. 31. Mai (Sommerprüfung) bei der Industrie- und Handelskam-
mer Würzburg-Schweinfurt, Frau Rügemer, Mainaustr. 33, 97082 Würzburg im Original 
und unterschrieben einzureichen. 

3. Eine Terminüberschreitung wird nach § 23 Abs. 3 (PO) als Nichtteilnahme an der Prü-
fung ausgelegt. Sofern kein wichtiger Grund vorliegt (z. B. Krankheit), gilt die Prüfung als 
nicht bestanden. 

4. Auf Grundlage der Beschreibung werden im praktischen Teil der Prüfung in höchstens 
sieben Stunden bis zu zwei praktische Aufgaben vor dem Prüfungsausschuss durchge-
führt. 

5. Dem Prüfling wird unmittelbar nach Feststellung des Gesamtergebnisses mitgeteilt, ob er 
die Prüfung bestanden oder nicht bestanden hat.  
 

 
 
 
Für die bevorstehende Prüfung wünschen wir Ihnen viel Erfolg! 


